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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustandes 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Legistische Anpassung der betroffenen Materiengesetze an das IFG 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzierungshaushalt für die ersten fünf Jahre: 

in Tsd.€ 
2025 2026 2027 2028 

Nettofinanzierung Bund -2.583 -2.632 -2.684 -2.736

Nettofinanzierung Länder 0 0 0 0 

Nettofinanzierung 0 0 0 0 
Gemeinden 

Nettofinanzierung SV- 0 0 0 0 
Träger 

Nettofinanzierung Gesamt -2.583 -2.632 -2.684 -2.736

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

1 von 11 

2029 

-2.794

0 

0 

0 

-2.794

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 

Union 

Besonderheiten des N ormerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Zu den Art. 78 bis 83: Änderung der BAO, BFGG, EU-BStbG, BewG 1955, BoSchätzG 1970 und des FinStrG
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Umsetzung der Richtlinie im Lichte der Informationsfreiheit 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Verständigung der Anordnungsbehörde 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung des Finanzstrafzusammenarbeitsgesetzes 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Änderung des Finanzstrafzusammenarbeitsgesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Zu Art. 84: Änderung des Finanzstrafzusammenarbeitsgesetzes
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Problemanalyse 

Problemdefinition 
Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie 2014/41/EU über die Europäische Ermittlungsanordnung in Strafsachen verpflichtet 
zur Geheimhaltung soweit eine Information nicht zur Durchführung einer Ermittlungsmaßnahme erforderlich ist. 
Mit dem Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) ist davon auszugehen, dass die in Art. 19 der RL 
enthaltenen Bestimmungen über die Vertraulichkeit durch § 3 Abs. 4 und § 4a Abs. 3 des 
Finanzstrafzusammenarbeitsgesetzes auch für die Vollstreckung einer europäischen Ermittlungsanordnung 
umgesetzt sind.  

Ziele  

Ziel 1: Umsetzung der Richtlinie im Lichte der Informationsfreiheit 

Beschreibung des Ziels: 
Im Hinblick auf mögliche Anfragen im Zusammenhang mit der Vollstreckung einer europäischen 
Ermittlungsanordnung soll die in Art. 19 Abs. 2 2. Satz der RL vorgesehene Verständigungspflicht umgesetzt 
werden.  

Umsetzung durch:
Maßnahme 1: Verständigung der Anordnungsbehörde

Maßnahmen 
Maßnahme 1: Verständigung der Anordnungsbehörde   
Beschreibung der Maßnahme: 
Legistische Anpassung des Finanzstrafzusammenarbeitsgesetzes im Hinblick auf mögliche Auskunftspflichten 
nach dem IFG.  

Umsetzung von:
Ziel 1: Umsetzung der Richtlinie im Lichte der Informationsfreiheit
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustands 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Legistische Anpassung des Finanzprokuraturgesetzes 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Änderung des Finanzprokuraturgesetzes 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Finanzen 

Titel des Vorhabens: Änderung des Finanzprokuraturgesetzes 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 

Zu Art. 85: Änderung des Finanzprokuraturgesetzes
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Berücksichtigung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes im Tierversuchsgesetz 2012. 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz - Änderung des Tierversuchsgesetzes 2012 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung 

Titel des Vorhabens: Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz - Änderung des Tierversuchsgesetzes 2012 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

26. Mai 2025

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 

Zu Art. 87: Änderung des Tierversuchsgesetzes 2012
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Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Schaffung eines in Lehre und Forschung national abgestimmten, international 
wettbewerbsfähigen Hochschul- und Forschungsraumes. (Untergliederung 31 Wissenschaft und 
Forschung - Bundesvoranschlag 2024) 

 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Die neue Rechtslage zur Informationsfreiheit erfordert Anpassungen im Tierversuchsgesetz 2012 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Berücksichtigung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG)  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die neue Rechtslage zur Informationsfreiheit erfordert Anpassungen im Tierversuchsgesetz 2012. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes im Tierversuchsgesetz 2012. 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes im Tierversuchsgesetz 2012.   
Beschreibung der Maßnahme: 
Bestimmungen im Tierversuchsgesetz 2012 werden terminologisch an die Begrifflichkeiten des IFG angepasst. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Berücksichtigung des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 
Maßnahme 2: Änderung des Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetzes 
Maßnahme 3: Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung 
Maßnahme 4: Änderung des Bundes-Krisensicherheitsgesetzes 
Maßnahme 5: Änderung des Passgesetzes 1992 
Maßnahme 6: Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 
Maßnahme 7: Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 
Maßnahme 8: Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 
Maßnahme 9: Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 
Maßnahme 10: Änderung des Grenzkontrollgesetzes 
Maßnahme 11: Änderung des BBU-Errichtungsgesetzes 
Maßnahme 12: Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992 
Maßnahme 13: Änderung der Europawahlordnung 
Maßnahme 14: Änderung des Wählerevidenzgesetzes 2018 
Maßnahme 15: Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz – BMI 

Zu den Art. 88 bis 102: Änderung des SPG, SNG, BAK-G, B-KSG, Passgesetz 1992, NAG, StbG, BFA-VG, etc.
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Einbringende Stelle: Bundesministerium für Inneres 

Titel des Vorhabens: Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz – BMI 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

26. Mai 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Mit dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, werden unter anderem die verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend 
die Amtsverschwiegenheit und die Auskunftspflicht der Verwaltung aufgehoben. Die wesentlichen 
Bestimmungen des Bundesgesetzes werden mit 1. September 2025 in Kraft und das gemäß Art. 20 Abs. 3 B-VG 
verfassungsgesetzlich geschützte Amtsgeheimnis außer Kraft treten. Gleichzeitig wird ein neuer Art. 22a B-VG 
betreffend Informationsfreiheit in Kraft treten, der Informationspflichten mit bestimmten Ausnahmen (nunmehr 
sogenannte Geheimhaltungsgründe) verfassungsgesetzlich vorsieht (vgl. Art. 22a Abs. 1 und 2 B-VG und Art. 
151 Abs. 68 B-VG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 5/2024). Zum Schutz der 
Geheimhaltungsinteressen gemäß Art. 22a Abs. 2 B-VG in Verbindung mit § 6 des Informationsfreiheitsgesetzes 
– IFG, BGBl. I Nr. 5/2024, erforderliche Geheimhaltungspflichten von Verwaltungsorganen können also auch 
künftig gesetzlich vorgesehen werden, ebenso wie erforderliche Verschwiegenheitspflichten außerhalb des 
Anwendungsbereichs bzw. nicht im Zusammenhang mit Angelegenheiten der Informationsfreiheit. 
Die in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Inneres fallenden Gesetze sollen nunmehr in Folge der 
Änderungen der verfassungsgesetzlichen Vorgaben terminologisch an die neuen verfassungsgesetzlichen 
Bestimmungen angepasst werden. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen  
 
Beschreibung des Ziels: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, sind entsprechende terminologische Anpassungen in verschiedenen Gesetzen 
erforderlich.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes 
Maßnahme 2: Änderung des Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetzes 
Maßnahme 3: Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung 
Maßnahme 4: Änderung des Bundes-Krisensicherheitsgesetzes 
Maßnahme 5: Änderung des Passgesetzes 1992 
Maßnahme 6: Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 
Maßnahme 7: Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 
Maßnahme 8: Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes 
Maßnahme 9: Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 
Maßnahme 10: Änderung des Grenzkontrollgesetzes 
Maßnahme 11: Änderung des BBU-Errichtungsgesetzes 
Maßnahme 12: Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992 
Maßnahme 13: Änderung der Europawahlordnung 
Maßnahme 14: Änderung des Wählerevidenzgesetzes 2018 
Maßnahme 15: Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes 
 

Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz WFA gesamt



 

3 von 7 

 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 2: Änderung des Staatsschutz- und Nachrichtendienst-Gesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 3: Änderung des Gesetzes über das Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 4: Änderung des Bundes-Krisensicherheitsgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
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Maßnahme 5: Änderung des Passgesetzes 1992   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 6: Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 7: Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 8: Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 9: Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
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Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 10: Änderung des Grenzkontrollgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 11: Änderung des BBU-Errichtungsgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 12: Änderung der Nationalrats-Wahlordnung 1992   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 13: Änderung der Europawahlordnung   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
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Maßnahme 14: Änderung des Wählerevidenzgesetzes 2018   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
 
Maßnahme 15: Änderung des Europa-Wählerevidenzgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
Aufgrund der Aufhebung der verfassungsgesetzlichen Bestimmungen betreffend die Amtsverschwiegenheit mit 
dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, ist eine entsprechende terminologische Anpassung erforderlich. Es erfolgen 
keine darüberhinausgehenden inhaltlichen Änderungen. 
Weiters sollen die vorgeschlagenen Änderungen mit demselben Zeitpunkt in Kraft treten, mit dem Art. 22a B-
VG in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024 in Kraft und Art. 20 Abs. 3 B VG außer Kraft tritt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Terminologische Anpassungen von Gesetzen an verfassungsgesetzliche Bestimmungen 
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- 

Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Übereinstimmung der Materiengesetze des BMIMI mit der ab 1. September 2025 geltenden Rechtslage 
zur Informationsfreiheit 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Anpassung des Eisenbahngesetzes 1957, des Kraftfahrgesetzes 1967 sowie des 
Unfalluntersuchungsgesetzes 2005 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Informationsfreiheitsgesetz - materienrechtliche Anpassungen des BMIMI 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahngesetz 1957, das Kraftfahrgesetz 1967 sowie das 
Unfalluntersuchungsgesetz 2005 geändert werden 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

10. Juni 2025

Zu den Art. 103 bis 105: Änderung des EisbG, KFG 1967 und des UUG 2005
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Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Mit dem Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz 
erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, wird mit 1. September 2025 unter anderem der Art. 20 Abs. 3 
(verfassungsgesetzliche Verpflichtung zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit) aufgehoben (Art. 151 Abs. 68 
B-VG). 
Durch den mit Ablauf des 31. August 2025 erfolgenden Entfall des Art. 20 Abs. 3 B-VG in der Fassung vor der 
B-VG-Novelle BGBl. I Nr. 5/2024 werden Änderungen und Anpassungen in diversen Materiengesetzen des 
BMIMI notwendig. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Übereinstimmung der Materiengesetze des BMIMI mit der ab 1. September 2025 geltenden 
Rechtslage zur Informationsfreiheit  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die Materiengesetze entsprechen dem Art 22a B -VG und dem Informationsfreiheitsgesetz 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Anpassung des Eisenbahngesetzes 1957, des Kraftfahrgesetzes 1967 sowie des 
Unfalluntersuchungsgesetzes 2005 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Anpassung des Eisenbahngesetzes 1957, des Kraftfahrgesetzes 1967 sowie des 
Unfalluntersuchungsgesetzes 2005   
Beschreibung der Maßnahme: 
Terminologische und inhaltliche Anpassung der Regelungen 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Übereinstimmung der Materiengesetze des BMIMI mit der ab 1. September 2025 geltenden 
Rechtslage zur Informationsfreiheit 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustands 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 

Maßnahme 1: Entfalls des Begriffs des "Amtsgeheimnisses" bzw. der "Amtsverschwiegenheit" zur Anpassung 
an die Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 
Maßnahme 2: Anpassung von Materiengesetzen zur Sicherstellung der Geheimhaltung von schutzwürdigen 
Informationen im Sinne des § 6 IFG  
Maßnahme 3: Anpassung der Strafbestimmungen des StGB 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

IFG-Anpassungsgesetz Justiz (Version 2.0)  

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Justiz 

Titel des Vorhabens:  IFG-Anpassungsgesetz Justiz 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung: 

Zu den Art. 106 bis 122: Änderung des ASGG, AußStrG, EU-JZG, BVwGG, DSG, DSt, GOG, JGG 1998, JN, NO, RAO etc.
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Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Das Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz erlassen 
wird (IFG), wurde am 31. Jänner 2024 vom Nationalrat beschlossen (BGBl. I Nr. 5/2024).  
Mit dem IFG wird das Amtsgeheimnis mit 1. September 2025 beseitigt und Grundlagen für proaktive 
Informationspflichten und ein Recht auf Zugang zu Informationen geschaffen.  Ausgeschlossen wird dies nach § 
6 IFG unter anderem aus zwingenden integrations- oder außenpolitischen Gründen, insbesondere auch gemäß 
unmittelbar anwendbaren Bestimmungen des Rechts der Europäischen Union oder zur Einhaltung 
völkerrechtlicher Verpflichtungen (§ 6 Abs. 1 Z 1 IFG), im Interesse einer unbeeinträchtigten Vorbereitung einer 
Entscheidung, insbesondere im Interesse eines behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens (§ 6 Abs. 1 Z 5 lit. b 
IFG) und im überwiegenden berechtigten Interesses eines anderen zur Wahrung des Rechts auf Schutz der 
personenbezogenen Daten (§ 6 Abs. 1 Z 7 lit. a IFG), soweit dies erforderlich und verhältnismäßig und 
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.  
 
Dies bedingt einen legistischen Anpassungsbedarf in zahlreichen Materiengesetzen des Bundes, die bislang auf 
die "Amtsverschwiegenheit" oder das "Amtsgeheimnis" abstellen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustands  
 
Beschreibung des Ziels: 
Mit dem vorliegenden Sammelgesetz sollen die in den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz 
fallenden Materiengesetze verfassungskonform an die Vorgaben des IFG angepasst werden.  
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Entfalls des Begriffs des "Amtsgeheimnisses" bzw. der "Amtsverschwiegenheit" zur 
Anpassung an die Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 
Maßnahme 2: Anpassung von Materiengesetzen zur Sicherstellung der Geheimhaltung von 
schutzwürdigen Informationen im Sinne des § 6 IFG  
Maßnahme 3: Anpassung der Strafbestimmungen des StGB 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Entfalls des Begriffs des "Amtsgeheimnisses" bzw. der "Amtsverschwiegenheit" zur 
Anpassung an die Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG)   
Beschreibung der Maßnahme: 
Die derzeit in § 24 Abs. 2 dritter Satz DSt, in § 154 Abs. 3 zweiter Satz und § 161 Abs. 5 NO sowie in § 23 Abs. 
3 zweiter Satz RAO vorgesehene Bezugnahme auf die „Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit (Art. 20 Abs. 3 
B-VG)“ hat mit Blick auf die per 1. September 2025 maßgebliche Rechtslage zur Informationsfreiheit zu 
entfallen. Einer darüber hinausgehenden inhaltlichen Anpassung der genannten Bestimmungen bedarf es 
dagegen nicht, betreffen die genannten Bestimmungen doch allesamt ausschließlich Auskunftsersuchen anderer 
Behörden; solche Auskunftsersuchen sind von der Informationspflicht der Rechtsanwalts- bzw. 
Notariatskammern nach Art. 22a Abs. 2 B-VG aber nicht umfasst, weil danach „die sonstigen 
Selbstverwaltungskörper [Art. 120a] in Bezug auf Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches nur 
gegenüber ihren Mitgliedern informationspflichtig“ sind.  
 
Nach § 52b Abs. 3 letzter Satz StGB sind die Teilnehmer einer Fallkonferenz im Rahmen der gerichtlichen 
Aufsicht nach § 52b StGB zur vertraulichen Behandlung der Daten verpflichtet, „sofern sie nicht ohnehin der 
Amtsverschwiegenheit unterliegen“. Gleiches gilt für nach § 17c Abs. 1 fünfter Satz JGG für Teilnehmer einer 
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Fallkonferenz bei Langzeitunterbringung nach § 21 StGB. Die Bezugnahme auf die Amtsverschwiegenheit kann 
in beiden Fällen ersatzlos entfallen, weil mit dem verbleibenden Satz ohnehin alle Teilnehmer zur vertraulichen 
Behandlung der Daten verpflichtet werden.  
 
Auch in § 15 Abs. 4 JN bzw. in § 29 Abs. 1 ASGG kann der Bezug auf das "Amtsgeheimnis" ersatzlos entfallen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustands 
 
Maßnahme 2: Anpassung von Materiengesetzen zur Sicherstellung der Geheimhaltung von 
schutzwürdigen Informationen im Sinne des § 6 IFG    
Beschreibung der Maßnahme: 
Zur Sicherstellung der Geheimhaltung von schutzwürdigen Informationen und Daten im Sinne des § 6 IFG  ist 
überdies eine Anpassung in folgenden Materiengesetzen im Zuständigkeitsbereich der Justiz erforderlich, die 
bisher den Begriff des "Amtsgeheimnisses" bzw. der "Amtsverschwiegenheit" verwendeten:  
 
Da mit der dienstrechtlichen Anpassungsgesetzgebung zur Einführung der Informationsfreiheit geplant ist, die 
Dienstpflichten der Beamten und Vertragsbediensteten (VB) an die Terminologie und Voraussetzungen des Art. 
22a Abs. 2 B-VG und des IFG anzupassen und eine grundsätzliche Verpflichtung des einzelnen Beamten bzw. 
VB zur Geheimhaltung bestehen bleiben soll, muss auch künftig ein Zeugenvernehmungsverbot für diese über 
dienstlich bekannt gewordene Umstände, die einer Verpflichtung zur Geheimhaltung iS bestehender gesetzlicher 
Bestimmungen unterliegen, bestehen.  In diesem Sinne werden die Strafprozessordung (§ 155 Abs. 1 und 2 
StPO) und die Zivilprozessordnung (§ 320 Z 3 ZPO) angepasst.   
 
Zur Aufrechterhaltung des bisher bestehenden Gleichklangs mit der Regelung für Beamten wird auch der 
Rechtsschutzbeauftragte künftig einer damit in Einklang stehenden "Verpflichtung zur Geheimhaltung" 
unterstellt werden und daher § 47a StPO angepasst. Diese Verpflichtung betrifft ausschließlich Tatsachen oder 
Angelegenheiten, die dem Rechtsschutzbeauftragten ausschließlich aufgrund seiner amtlichen Tätigkeit 
anvertraut oder zugänglich wurden und deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, ein öffentliches oder 
ein berechtigtes privates Interesse im Sinne des § 6 Abs. 1 IFG  zu verletzen. Entsprechend ist auch § 115l Abs. 
2 StPO anzupassen. 
 
Einer solchen "Verpflichtung zur Geheimhaltung" sollen auch zukünftig die Mitglieder des Weisungsrats (§ 29b 
Abs. 6 StAG) sowie Sachverständige und Dolmetscher (§ 127 Abs. 1 StPO,  § 86a Gerichtsorganisationsgesetz) 
unterstehen, sodass diese Gesetze entsprechend angepasst werden. Gleiches wird für Rechtspraktikanten durch 
die Änderung des § 27c Abs. 5 RPG normiert.   
 
In § 20 Gerichtsorganisationsgesetz bzw. § 12a Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes wird in diesem Sinne eine 
Geheimhaltungspflicht der Laienrichterinnen und Laienrichter festgelegt.  
 
Durch Ersetzung des Begriffs der „Amtsverschwiegenheit“ durch „gesetzliche Geheimhaltungspflichten“ in § 23 
Abs. 2 DSG wird sichergestellt, dass Veröffentlichungen der Entscheidungen der Datenschutzbehörde 
(weiterhin) in einer den berechtigten Interessen der Betroffenen entsprechenden Weise erfolgen können, da 
bestehende einfachgesetzliche Geheimhaltungsbestimmungen im Rahmen der Veröffentlichungspflicht der 
Datenschutzbehörde auch zukünftig zu berücksichtigen wären. Die Bestimmungen des DSG sind im Übrigen 
terminologisch anzupassen. 
 
Durch die Änderung in § 146 Abs. 4 AußStrG wird sichergestellt, dass gesetzliche Verschwiegenheitspflichten – 
darunter fallen auch gesetzliche Berufsgeheimnisse – weiterhin vom Gerichtskommissär zu berücksichtigen sein 
werden.  
 
Eine gesonderte Umsetzung der in Art. 19 Abs. 2, 2. Satz, der Richtlinie 2014/41/EU über die Europäische 
Ermittlungsanordnung in Strafsachen (EEA) vorgesehene Verständigungspflicht war bisher im Hinblick auf das 
Amtsgeheimnis nicht erforderlich. Derartige Verständigungen sind jedoch für die Anordnungsbehörde essentiell, 
um z.B. Zeugen oder einen verdeckten Ermittler schützen zu können. Eine solche Verständigungspflicht wird 
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daher in einen neu einzufügenden § 55n EU-JZG aufgenommen, der vorsieht, dass die Anordnungsbehörde zu 
verständigen ist, bevor Sachverhalt oder Inhalt einer Europäischen Ermittlungsanordnung veröffentlicht oder 
zugänglich gemacht werden. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustands 
 
Maßnahme 3: Anpassung der Strafbestimmungen des StGB   
Beschreibung der Maßnahme: 
Zur Sicherstellung der Geheimhaltungsverpflichtung von Beamten wird auch der Tatbestand des § 310 StGB 
angepasst, der auf die "Verletzung des Amtsgeheimnisses" abstellt. Durch Schaffung eines neuen Tatbestands 
der "Verletzung einer Pflicht zur Geheimhaltung", der auf die Offenbarung oder Verwertung einer dem Beamten 
ausschließlich kraft seines Amtes anvertrauten oder zugänglich gewordene Tatsache abzielt, zu deren 
Geheimhaltung er gesetzlich verpflichtet ist und wenn dadurch ein öffentliches oder ein überwiegendes 
berechtigtes privates Interesse im Sinn von § 6 Abs. 1 des IFG  gefährdet ist, wird der strafrechtliche Tatbestand 
iSd verfassungsgesetzlichen Vorgaben eingeschränkt und im Lichte der Ausführungsgesetzgebung zur 
Informationsfreiheit präzisiert.  
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Herstellung des verfassungskonformen Zustands 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Wehrrechtliche Regelungen in Übereinstimmung mit der ab 1. September 2025 geltenden 
Informationsfreiheit 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Anpassung der wehrrechtlichen Regelungen 

Wesentliche Auswirkungen 

Das Vorhaben hat wesentliche Auswirkungen auf folgende Wirkungsdimension(en): 

Finanzielle Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

Vereinfachte Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
Eine seriöse Bezifferung der finanziellen Auswirkungen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 
Grundsätzlich ist die in Rede stehende Verpflichtung zur Geheimhaltung in den taxativ angeführten Fällen als 
aufwandsneutral anzusehen. Was hingegen durchaus zu erwarten, vorab aber nicht quantifizierbar ist, ist, wie 
viele Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (welches ab 1. September 2025 das aktuell gültige 
Auskunftspflichtgesetz ablöst) im BMLV künftig einlangen und folglich zu bearbeiten sein werden. 
Sollten sich dessen ungeachtet nennenswerte Aufwendungen aus der gegenständlichen Norm ergeben, so sind 
diese aus Budgetmitteln der Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten im Rahmen der dortigen 
jährlichen Zuweisungen zu bedecken. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Wehrrechtsänderungsgesetz (Informationsfreiheit) 

Einbringende Stelle: BMLV 

Titel des Vorhabens: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wehrgesetz 2001, das 
Heeresdisziplinargesetz 2014 und das Militärbefugnisgesetz geändert werden 

Zu den Art. 123 bis 125: Änderung des WG 2001, HDG 2014 und des MBG
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Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2024 

Erstellungsjahr: 2024 Letzte 
Aktualisierung:  

29. November 
2024 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Auf Grund der mit BGBl. I Nr. 5/2024 umgesetzten Abschaffung der Amtsverschwiegenheit und Einführung 
eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts (Grundrechts) auf Zugang zu Informationen wurde ein 
Paradigmenwechsel eingeleitet, indem staatliche Transparenz zur Regel und Geheimhaltung zur Ausnahme 
gemacht wurde. Für den umfassenden Bereich der Landesverteidigung ist eine solche Ausnahme vom 
Grundrecht auf Informationszugang vorgesehen (Art. 22a Abs. 2 B-VG). Der vorliegende Entwurf dient der 
Anpassung der bisherigen wehrrechtlichen Regelungen an den neuen verfassungsrechtlichen Rahmen. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Wehrrechtliche Regelungen in Übereinstimmung mit der ab 1. September 2025 geltenden 
Informationsfreiheit  
 
Beschreibung des Ziels: 
Die wehrrechtlichen Regelungen entsprechen der ab 1. September 2025 geltenden Rechtslage zur 
Informationsfreiheit. 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Anpassung der wehrrechtlichen Regelungen  
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Anpassung der wehrrechtlichen Regelungen    
Beschreibung der Maßnahme: 
Anpassung der wehrrechtlichen Regelungen an den neuen verfassungsrechtlichen Rahmen, welcher mit 
1. September 2025 ein Grundrecht auf Informationszugang vorsieht, die Amtsverschwiegenheit in ihrer 
bisherigen Form aufhebt und die Geheimhaltung sensibler Informationen neu regelt. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Wehrrechtliche Regelungen in Übereinstimmung mit der ab 1. September 2025 geltenden 
Informationsfreiheit 
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Abschätzung der Auswirkungen 
 
Vereinfachte Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 
Eine seriöse Bezifferung der finanziellen Auswirkungen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 
Grundsätzlich ist die in Rede stehende Verpflichtung zur Geheimhaltung in den taxativ angeführten Fällen als 
aufwandsneutral anzusehen. Was hingegen durchaus zu erwarten, vorab aber nicht quantifizierbar ist, ist, wie 
viele Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (welches ab 1. September 2025 das aktuell gültige 
Auskunftspflichtgesetz ablöst) im BMLV künftig einlangen und folglich zu bearbeiten sein werden. 
Sollten sich dessen ungeachtet nennenswerte Aufwendungen aus der gegenständlichen Norm ergeben, so sind 
diese aus Budgetmitteln der Untergliederung 14 Militärische Angelegenheiten im Rahmen der dortigen 
jährlichen Zuweisungen zu bedecken. 
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Vorblatt 

Ziele 

Ziel 1: Legistische Anpassungen an das IFG 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Anpassung der Materiengesetze im Wirkungsbereich des BMWET an das IFG 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Anpassungsgesetz BMWET an das Informationsfreiheitsgesetz – IFG 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz, mit dem das Standort-Entwicklungsgesetz, das Wettbewerbsgesetz, das 
Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz, das Außenwirtschaftsgesetz 2011, das 
Investitionskontrollgesetz, das Notifikationsgesetz 1999, das Emissionsschutzgesetz für 
Kesselanlagen, das Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014, das Wirtschaftskammergesetz 
1998, das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017, das Ziviltechnikergesetz 2019, das 
Elektrizitätswirtschafts- und  organisationsgesetz 2010 sowie das Gaswirtschaftsgesetz 
2011 geändert werden (Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz – BMWET) 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2025 

Zu den Art. 126 bis 138: Änderung des StEntG, WettbG, FWBG, AußWG 2011, InvKG, NotifG 1999, EG-K 2013 etc.

Informationsfreiheits-Anpassungsgesetz WFA gesamt



 

2 von 4 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

28. Mai 2025 

 

Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel. 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Mit 1. September 2025 tritt das Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz geändert und ein  
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erlassen wird, BGBl. I Nr. 5/2024, in Kraft. Inhaltlich dient das Gesetz vor  
allem der Abschaffung der Amtsverschwiegenheit, der Stärkung der Transparenz und der Erleichterung des  
Zugangs zu staatlichen Informationen. Bis zum Inkrafttreten im September 2025 müssen die Materiengesetze im  
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus an die neuen Bestimmungen  
angepasst werden. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Legistische Anpassungen an das IFG  
 
Beschreibung des Ziels: 
Materiengesetze im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sind zu 
prüfen und an das Informationsfreiheitsgesetz - IFG anzupassen. Insbesondere der Begriff "Amtsgeheimnis" 
sowie verwandte Begriffe sind zu streichen. Der Rahmen des IFG ist einzuhalten, darüberhinausgehende 
Bestimmungen, wie beispielsweise erweiterte Geheimhaltungsgründe, sind nicht möglich. Folgende 
Materiengesetze bedürfen einer solchen Anpassung: 
 
Artikel 1 Standort-Entwicklungsgesetz 
Artikel 2 Wettbewerbsgesetz 
Artikel 3 Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz 
Artikel 4 Außenwirtschaftsgesetz2011 
Artikel 5 Investitionskontrollgesetz 
Artikel 6 Notifikationsgesetz 1999 
Artikel 7 Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen 
Artikel 8 Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 
Artikel 9 Wirtschaftskammergesetz 1998 
Artikel 10 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 
Artikel 11 Ziviltechnikergesetz 2019 
Artikel 12 Elektrizitätswirtschafts-und – organisationsgesetz 2010 
Artikel 13 Gaswirtschaftsgesetz 2011 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Anpassung der Materiengesetze im Wirkungsbereich des BMWET an das IFG 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Anpassung der Materiengesetze im Wirkungsbereich des BMWET an das IFG   
Beschreibung der Maßnahme: 
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Im Hinblick auf die Abschaffung der Amtsverschwiegenheit und die Aufhebung des Auskunftspflichtgesetzes 
werden die erforderlichen inhaltlichen und terminologischen Anpassungen vorgenommen. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Legistische Anpassungen an das IFG 
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